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OTI Greentech AG  
Köln 

-WKN A0HNE8- 

 

Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung 

 

 

Wir laden die Aktionäre unserer Gesellschaft hiermit zu der am Freitag, dem 17. Juni 2016 um 15:00 

Uhr in dem ausgewiesen Raum im SCANDIC Hotel Potsdamer Platz, Gabriele-Tergit-Promenade 19, 

10963 Berlin, stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung ein.  

  

 

Tagesordnung 
 

1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des gebilligten Konzernabschlusses und 

des Konzernlageberichtes für das Geschäftsjahr 2015 sowie des Berichtes des Aufsichtsrates 

für das Geschäftsjahr 2015 

 

2. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 

2015 

 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Vorstandes für das Geschäftsjahr 

2015 Entlastung zu erteilen. 

 

3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäfts-

jahr 2015 

 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrates für das Geschäfts-

jahr 2015 Entlastung zu erteilen. 

 

4. Beschlussfassung über die Wahl eines Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2016  

 

Der Aufsichtsrat schlägt vor, die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft & Steuerberatungsgesell-

schaft Roever Broenner Susat Mazars GmbH & Co. KG, Domstraße 15, 20095 Hamburg, zum 

Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2016 zu wählen. 

 

5. Beschlussfassung über die Aufhebung des Genehmigten Kapitals I/2015 und Schaffung von 

neuem Genehmigten Kapital I gegen Bar- und/oder Sacheinlagen mit der Ermächtigung 

zum Ausschluss des Bezugsrechts sowie über die Änderung der Satzung 

 

Die Satzung enthält in § 5 das Genehmigte Kapital I/2015, das den Vorstand ermächtigt, das 

Grundkapital in Höhe von bis zu EUR 6.802.081,00 durch Ausgabe von neuen Stückaktien ge-
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gen Bareinlage zu erhöhen. Die Gesellschaft hat weitgehend von dem im Jahre 2015 geschaf-

fenen Genehmigten Kapital Gebrauch gemacht. Um die Gesellschaft auch in Zukunft in die Lage 

zu versetzen, ihren Finanzierungsbedarf schnell und flexibel decken zu können, soll das bishe-

rige Genehmigte Kapital in § 5 der Satzung aufgehoben und im Hinblick auf das aktuelle Grund-

kapital angepasst werden. 

 

Der Vorstand hat ferner mit Zustimmung des Aufsichtsrats im Januar 2016 von der Ermächti-

gung in § 5 Gebrauch gemacht und beschlossen, das Grundkapital von EUR 26.354.162,00 um 

EUR 704.000,00 auf EUR 27.058.162,00 zu erhöhen. Die Kapitalerhöhung ist bisher noch nicht 

in das Handelsregister eingetragen worden. Um der Gesellschaft größtmögliche Flexibilität ein-

zuräumen, berücksichtigt der nachfolgende Beschlussvorschlag die vorgenannte Kapitalerhö-

hung aus dem Genehmigten Kapital. Der Vorstand wird dabei angewiesen, das neu zu schaf-

fende Genehmigte Kapital erst dann zum Handelsregister anzumelden, wenn die vorgenannte 

Kapitalerhöhung aus dem Genehmigten Kapital zuvor in das Handelsregister eingetragen 

wurde. 

 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen daher vor, zu beschließen: 

 

a) Aufhebung des bestehenden genehmigten Kapitals 

 

Das Genehmigte Kapital I/2015 in § 5 der Satzung wird, soweit es dann noch besteht, mit 

Wirkung auf den Zeitpunkt der Eintragung des nachfolgend bestimmten neuen Genehmig-

ten Kapitals I aufgehoben. 

 

b) Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals 

 

Der Vorstand wird ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft bis zum 16. Juni 2021 mit 

Zustimmung des Aufsichtsrats durch Ausgabe neuer, auf den Inhaber lautender Stückak-

tien gegen Bar- und/oder Sacheinlagen einmalig oder mehrmals um bis zu insgesamt 

EUR 12.000.000,00 zu erhöhen (Genehmigtes Kapital I). Den Aktionären ist ein Bezugs-

recht einzuräumen. Die Aktien können einem Kreditinstitut zur Übernahme angeboten 

werden mit der Verpflichtung, sie den Aktionären zum Bezug anzubieten (mittelbares Be-

zugsrecht). 

 

Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats über den Ausschluss des 

Bezugsrechts der Aktionäre zu entscheiden. Das Bezugsrecht kann insbesondere ausge-

schlossen werden 

 

-  um Spitzenbeträge auszunehmen, 

 

- bei Kapitalerhöhungen gegen Sacheinlagen, insbesondere in Form von Unternehmen, 

Unternehmensteilen, Beteiligungen an Unternehmen oder sonstigen Vermögensge-

genständen, 
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- bei Kapitalerhöhungen gegen Bareinlagen, wenn die unter Ausschluss des Bezugs-

rechts ausgegebenen Aktien insgesamt 10 % des Grundkapitals nicht überschreiten 

und der Ausgabebetrag der Aktien den Börsenpreis oder, falls die Aktien nicht zum 

Handel zugelassen sind, den Ausgabebetrag der zuletzt durchgeführten Kapitalerhö-

hung nicht wesentlich unterschreitet oder 

 

- um Inhabern von Options- oder Wandelschuldverschreibungen, die von der Gesell-

schaft ausgegeben werden, ein Bezugsrecht auf neue Aktien in dem Umfang zu gewäh-

ren, wie es ihnen nach Ausübung ihres Options- oder Wandlungsrechts zustehen 

würde. 

 

Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats die weiteren Einzelheiten 

der Kapitalerhöhung und die sonstigen Bedingungen der Aktienausgabe festzulegen. Der 

Aufsichtsrat wird ermächtigt, die Fassung der Satzung nach vollständiger oder teilweiser 

Durchführung der Erhöhung des Grundkapitals aus dem Genehmigten Kapital I oder nach 

Ablauf der Ermächtigungsfrist entsprechend dem Umfang der bis dahin erfolgten Kapital-

erhöhung aus dem Genehmigten Kapital I anzupassen. 

 

c) Satzungsänderung 

 

§ 5 der Satzung der Gesellschaft wird wie folgt neu gefasst: 

 

„Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft bis zum 16. Juni 2021 mit 

Zustimmung des Aufsichtsrats durch Ausgabe neuer, auf den Inhaber lautender Stückak-

tien gegen Bar- und/oder Sacheinlagen einmalig oder mehrmals um bis zu insgesamt 

EUR 12.000.000,00 zu erhöhen (Genehmigtes Kapital I). Den Aktionären ist ein Bezugs-

recht einzuräumen. Die Aktien können einem Kreditinstitut zur Übernahme angeboten 

werden mit der Verpflichtung, sie den Aktionären zum Bezug anzubieten (mittelbares Be-

zugsrecht). 

 

Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats über den Ausschluss des 

Bezugsrechts der Aktionäre zu entscheiden. Das Bezugsrecht kann insbesondere ausge-

schlossen werden 

 

- um Spitzenbeträge auszunehmen, 

- bei Kapitalerhöhungen gegen Sacheinlagen, insbesondere in Form von Unternehmen, 

Unternehmensteilen, Beteiligungen an Unternehmen oder sonstigen Vermögensge-

genständen, 

- bei Kapitalerhöhungen gegen Bareinlagen, wenn die unter Ausschluss des Bezugs-

rechts ausgegebenen Aktien insgesamt 10 % des Grundkapitals nicht überschreiten 

und der Ausgabebetrag der Aktien den Börsenpreis oder, falls die Aktien nicht zum 

Handel zugelassen sind, den Ausgabebetrag der zuletzt durchgeführten Kapitalerhö-

hung nicht wesentlich unterschreitet oder 
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- um Inhabern von Options- oder Wandelschuldverschreibungen, die von der Gesell-

schaft ausgegeben werden, ein Bezugsrecht auf neue Aktien in dem Umfang zu ge-

währen, wie es ihnen nach Ausübung ihres Options- oder Wandlungsrechts zustehen 

würde. 

 

Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats die weiteren Einzelheiten 

der Kapitalerhöhung und die sonstigen Bedingungen der Aktienausgabe festzulegen. Der 

Aufsichtsrat ist ermächtigt, die Fassung der Satzung nach vollständiger oder teilweiser 

Durchführung der Erhöhung des Grundkapitals aus dem Genehmigten Kapital I oder nach 

Ablauf der Ermächtigungsfrist entsprechend dem Umfang der bis dahin erfolgten Kapital-

erhöhung aus dem Genehmigten Kapital I anzupassen.“ 

 

d) Der Vorstand wird angewiesen, die unter den vorstehenden Buchstaben a) bis c) gefassten 

Beschlüsse erst dann zur Eintragung in das Handelsregister anzumelden, wenn die vom 

Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats im Januar 2016 beschlossene Erhöhung des 

Grundkapitals von EUR 26.354.162,00 um EUR 704.000,00 auf EUR 27.058.162,00 aus dem 

bisherigen Genehmigten Kapital in das Handelsregister eingetragen wurde. 

 

6. Beschlussfassung über die Einbeziehung sämtlicher Aktien der Gesellschaft in den Handel 

im Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse im Handelssegment Entry Standard  

 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, zu beschließen: 

 

Der Vorstand wird ermächtigt, bei der zuständigen Stelle der Frankfurter Wertpapierbörse 

den Antrag auf Einbeziehung sämtlicher Aktien der Gesellschaft in den Handel im Freiverkehr 

der Frankfurter Wertpapierbörse im Handelssegment Entry Standard zu stellen. 

 

Der Vorstand wird ferner ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates die weiteren Einzel-

heiten für die vorbezeichnete Antragstellung festzulegen und alle erforderlichen Maßnahmen 

für die Gesellschaft zu ergreifen und vorzunehmen. 

 

 

Bericht des Vorstands an die Hauptversammlung gemäß §§ 186 Abs. 4 Satz 2, 203 Abs. 1, 2 AktG zu 

Tagesordnungspunkt 5 

 

Unter Tagesordnungspunkt 5 schlagen Vorstand und Aufsichtsrat die Schaffung eines neuen Geneh-

migten Kapitals (Genehmigtes Kapital I) vor. Die Satzung enthält in § 5 das Genehmigte Kapital I/2015, 

das den Vorstand ermächtigt, das Grundkapital in Höhe von bis zu EUR 6.802.081,00 durch Ausgabe 

von neuen Stückaktien gegen Bareinlage zu erhöhen. Die Gesellschaft hat weitgehend von dem im 

Jahre 2015 geschaffenen Genehmigten Kapital Gebrauch gemacht. Um die Gesellschaft auch in Zukunft 

in die Lage zu versetzen, ihren Finanzierungsbedarf schnell und flexibel decken zu können, soll das 

bisherige Genehmigte Kapital in § 5 der Satzung aufgehoben und im Hinblick auf das aktuelle Grund-

kapital angepasst werden. Der Gesellschaft soll hierdurch ein neues genehmigtes Kapital in voller Höhe 

zur Verfügung gestellt werden, um die Gesellschaft weiterhin in die Lage zu versetzen, kurzfristig auf 
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Finanzierungserfordernisse reagieren zu können. Der Vorstand hat ferner mit Zustimmung des Auf-

sichtsrats im Januar 2016 von der Ermächtigung in § 5 Gebrauch gemacht und beschlossen, das Grund-

kapital von EUR 26.354.162,00 um EUR 704.000,00 auf EUR 27.058.162,00 zu erhöhen. Die Kapitaler-

höhung ist bisher noch nicht in das Handelsregister eingetragen worden. Um der Gesellschaft größt-

mögliche Flexibilität einzuräumen, berücksichtigt der nachfolgende Beschlussvorschlag die vorge-

nannte Kapitalerhöhung aus dem Genehmigten Kapital. Der Vorstand wird dabei angewiesen, das neu 

zu schaffende Genehmigte Kapital erst dann zum Handelsregister anzumelden, wenn die vorgenannte 

Kapitalerhöhung aus dem Genehmigten Kapital zuvor in das Handelsregister eingetragen wurde. 

 

Im Fall einer Erhöhung des Grundkapitals unter Ausnutzung des genehmigten Kapitals ist den Aktio-

nären ein Bezugsrecht einzuräumen, das im Wege des mittelbaren Bezugsrechts gemäß § 186 Abs. 5 

AktG über ein Kreditinstitut abgewickelt werden kann. 

 

Der Vorstand soll ermächtigt werden, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Bezugsrecht der Aktionäre 

in bestimmten Fällen auszuschließen. 

 

Der Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre für Spitzenbeträge dient dazu, im Hinblick auf den Be-

trag der jeweiligen Kapitalerhöhung ein praktikables Bezugsverhältnis darstellen zu können. Ohne den 

Ausschluss des Bezugsrechts hinsichtlich des Spitzenbetrags würden insbesondere bei der Kapitaler-

höhung um runde Beträge die technische Durchführung der Kapitalerhöhung und die Ausübung des 

Bezugsrechts erheblich erschwert. Die als freie Spitzen vom Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlosse-

nen neuen Aktien werden bestmöglich für die Gesellschaft verwertet. 

 

Der Ausschluss des Bezugsrechts bei Kapitalerhöhungen gegen Sacheinlagen dient dazu, den Erwerb 

von Beteiligungen an Unternehmen gegen Gewährung von Aktien der Gesellschaft zu ermöglichen. Ein 

genehmigtes Kapital mit Bezugsrechtsausschluss eröffnet der Gesellschaft die Möglichkeit, im Inte-

resse ihrer Aktionäre liquiditätsschonend, zeitnah und ohne größeren Aufwand Aktien der Gesellschaft 

als Gegenleistung zum Erwerb einer Beteiligung an einem Unternehmen anbieten zu können. Zwar 

führt ein Bezugsrechtsausschluss zu einer Verwässerung der Aktionäre. Die beabsichtigten Vorteile für 

die Gesellschaft sind anders jedoch nicht zu erreichen. Der Vorstand wird eine Möglichkeit zum Erwerb 

von Beteiligungen an Unternehmen unter Gewährung von Aktien nach sorgfältiger Prüfung nur im 

wohlverstandenen Interesse der Gesellschaft nutzen. Die erforderliche Zustimmung des Aufsichtsrats 

dazu wird an die gleichen Voraussetzungen gebunden sein. 

 

Der Ausschluss des Bezugsrechts soll ferner nach Maßgabe des § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG möglich sein 

und der Gesellschaft ermöglichen, kurzfristig günstige Börsensituationen auszunutzen und durch die 

marktnahe Preisfestsetzung einen möglichst hohen Ausgabebetrag und damit eine größtmögliche 

Stärkung der Eigenmittel zu erreichen. Eine derartige Kapitalerhöhung führt wegen der schnelleren 

Handlungsmöglichkeit zu einem höheren Mittelzufluss und liegt im wohlverstandenen Interesse der 

Gesellschaft und ihrer Aktionäre. Den Aktionären steht offen, über die Börse zu einem vergleichbaren 

Preis Aktien zu erwerben, um ihren Stimmrechtsanteil zu erhalten. Für den Fall, dass die Aktien nicht 

zum Handel zugelassen sind, gewährt der Ausgabebetrag der letzten Kapitalerhöhung einen angemes-

senen Schutz der Aktionäre vor unverhältnismäßiger Verwässerung. 
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Die Ermächtigung zum Ausschluss des Bezugsrechts zugunsten der Inhaber der von der Gesellschaft 

ausgegebenen Optionsscheine und Wandelschuldverschreibungen dient dazu, im Falle einer Ausnut-

zung dieser Ermächtigung den Options- bzw. Wandlungspreis nicht entsprechend der so genannten 

Verwässerungsschutzklauseln der Options- bzw. Wandlungsbedingungen ermäßigen zu müssen. Viel-

mehr soll auch den Inhabern der Optionsscheine und Wandelschuldverschreibungen ein Bezugsrecht 

in dem Umfang eingeräumt werden können, wie es ihnen nach Ausübung des Wandlungs- bzw. Opti-

onsrechts zustehen würde. Mit der Ermächtigung erhält der Vorstand die Möglichkeit, bei der Ausnut-

zung des genehmigten Kapitals unter sorgfältiger Abwägung der Interessen zwischen beiden Alterna-

tiven zu wählen. 

 

Bei Abwägung aller genannten Umstände halten Vorstand und Aufsichtsrat den Ausschluss des Be-

zugsrechts in den genannten Fällen aus den aufgezeigten Gründen auch unter Berücksichtigung des zu 

Lasten der Aktionäre eintretenden Verwässerungseffektes für sachlich gerechtfertigt und für angemes-

sen. Der Vorstand wird der Hauptversammlung über jede Ausnutzung des genehmigten Kapitals be-

richten. 

 

Voraussetzungen für die Teilnahme an der Hauptversammlung und die Ausübung des Stimmrechts 

 

Teilnahme an der Hauptversammlung 

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts ist eine Anmeldung der 

Aktionäre erforderlich. Die Anmeldung muss der Gesellschaft unter der Adresse: 

 

OTI Greentech AG  

c/o UBJ. GmbH 

Kapstadtring 10 

22297 Hamburg 

Telefax: +49 40 6378 5423 

E-Mail:  hv@ubj.de  

 

bis spätestens am 

 

10. Juni 2016 (24:00 Uhr) 

 

in Textform (§ 126b BGB) in deutscher oder englischer Sprache zugehen. 

 

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts ist darüber hinaus der 

Nachweis des Anteilsbesitzes durch eine von dem depotführenden Institut in Textform (§ 126b BGB) 

in deutscher oder englischer Sprache erstellte Bestätigung erforderlich. Der Nachweis des Anteilsbe-

sitzes hat sich auf den Beginn des 21. Tages vor der Hauptversammlung zu beziehen (sogenannter 

Nachweisstichtag), also auf den 

 

27. Mai 2016 (0:00 Uhr), 

 

und muss der Gesellschaft spätestens am 
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10. Juni 2016 (24:00 Uhr) 

 

unter der vorstehend für die Anmeldung benannten Adresse zugehen. 

 

Im Verhältnis zur Gesellschaft gilt für die Teilnahme an der Hauptversammlung und die Ausübung des 

Stimmrechts als Aktionär nur, wer den Nachweis des Anteilsbesitzes in der vorstehend beschriebenen 

Weise erbracht hat; insbesondere haben Veräußerungen oder sonstige Übertragungen der Aktien nach 

dem Nachweisstichtag im Verhältnis zur Gesellschaft keine Bedeutung für den Umfang und die Aus-

übung des gesetzlichen Teilnahme- und Stimmrechts des bisherigen Aktionärs. Entsprechendes gilt für 

den Zuerwerb von Aktien nach dem Nachweisstichtag. Personen, die zum Nachweisstichtag noch keine 

Aktien besitzen und erst danach Aktionär werden, sind nicht teilnahme- oder stimmberechtigt. Der 

Nachweisstichtag hat keine Bedeutung für die Dividendenberechtigung. 

 

Nach Eingang der Anmeldung und des Nachweises des Anteilsbesitzes bei der Gesellschaft werden den 

Aktionären Eintrittskarten für die Hauptversammlung zugeschickt. Um den rechtzeitigen Erhalt der 

Eintrittskarten sicherzustellen, bitten wir die Aktionäre, frühzeitig für die Übersendung der Anmeldung 

und des Nachweises des Anteilsbesitzes an die Gesellschaft unter der vorgenannten Adresse Sorge zu 

tragen. 

 

Stimmrechtsausübung 

 

Aktionäre, die ihre Aktien fristgerecht angemeldet haben, können ihr(e) Stimmrecht(e) und ihre wei-

teren Aktionärsrechte in der Hauptversammlung auch durch einen Bevollmächtigten, zum Beispiel 

durch ein Kreditinstitut, eine Aktionärsvereinigung oder eine andere Person ihrer Wahl, ausüben las-

sen. Auch in diesem Fall sind eine fristgemäße Anmeldung und der fristgemäße Nachweis des Anteils-

besitzes erforderlich. Die Erteilung der Vollmacht, ihr Widerruf und der Nachweis der Bevollmächti-

gung gegenüber der Gesellschaft haben in Textform (§ 126b BGB) zu erfolgen. Wenn ein Kreditinstitut, 

eine Aktionärsvereinigung oder eine andere der in § 135 AktG gleichgestellten Institutionen oder Per-

sonen bevollmächtigt werden soll, richtet sich das Formerfordernis nach den aktienrechtlichen Vor-

schriften des § 135 AktG. Wir weisen jedoch darauf hin, dass in diesen Fällen die zu bevollmächtigen-

den Institutionen oder Personen möglicherweise eine besondere Form der Vollmacht verlangen, weil 

sie gemäß § 135 AktG die Vollmacht nachprüfbar festhalten müssen. Bitte stimmen Sie sich daher, 

wenn Sie ein Kreditinstitut, eine Aktionärsvereinigung oder eine andere der in § 135 AktG gleichge-

stellten Institutionen oder Personen bevollmächtigen wollen, mit diesen Institutionen oder Personen 

über eine mögliche Form der Vollmacht ab. Die OTI Greentech AG bietet ihren Aktionären an, einen 

von der Gesellschaft benannten weisungsgebundenen Stimmrechtsvertreter bereits vor der Hauptver-

sammlung zu bevollmächtigen. Der von der Gesellschaft benannte Stimmrechtsvertreter steht nur für 

die Stimmrechtsvertretung, nicht aber für die Ausübung sonstiger Rechte, zur Verfügung. 

 

Aktionäre, die den von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertretern eine Vollmacht erteilen 

wollen, müssen sich ebenfalls fristgerecht zur Hauptversammlung anmelden und den Nachweis des 

Anteilsbesitzes erbringen. Vollmachten an den von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter 

können schriftlich, per Telefax oder per E-Mail übermittelt werden. Soweit der von der Gesellschaft 
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benannte Stimmrechtsvertreter bevollmächtigt wird, müssen diesem in jedem Falle Weisungen für die 

Ausübung des Stimmrechts erteilt werden. Ohne diese Weisungen ist die Vollmacht ungültig. Der 

Stimmrechtsvertreter ist verpflichtet, weisungsgemäß abzustimmen. Der Stimmrechtsvertreter der 

Gesellschaft unterliegt bei Ausübung der Stimmrechte keinerlei Weisungen der OTI Greentech AG. 

Ordnungsgemäß erteilte Vollmachten und Weisungen an den Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft 

müssen zusammen mit einer Kopie der Eintrittskarte zur Hauptversammlung bis 16. Juni 2016, 12:00 

Uhr bei der Gesellschaft eingegangen sein, andernfalls können sie nicht berücksichtigt werden. Diese 

Vollmachten und Weisungen für den von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter sind bis 

zum 16. Juni 2016 (12:00 Uhr) an die folgende Anschrift zu senden: 

 

OTI Greentech AG  

c/o UBJ. GmbH 

Kapstadtring 10 

22297 Hamburg 

Telefax: +49 40 6378 5423 

E-Mail: hv@ubj.de 

 

Alternativ ist eine Bevollmächtigung des Stimmrechtsvertreters der Gesellschaft während der Haupt-

versammlung durch dort anwesende Aktionäre oder Aktionärsvertreter möglich. Ein Formular zur 

Vollmachts- und Weisungserteilung an den Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft steht den Aktionä-

ren unter der Internetadresse „http://www.oti.ag“ unter der Rubrik Investor Relations zur Verfü-

gung. 

 

Aktionäre, die einen Vertreter bevollmächtigen möchten, können – müssen aber nicht – zur Erteilung 

der Vollmacht das Formular verwenden, welches die Gesellschaft hierfür bereithält. Mit der Eintritts-

karte wird den Aktionären dieses Vollmachtsformular übersandt. Das Vollmachtsformular ist außer-

dem im Internet unter der Internetadresse „http://www.oti.ag“ unter der Rubrik Investor Relations 

abrufbar. 

 

Der Nachweis der Bevollmächtigung muss entweder am Tag der Hauptversammlung durch den Be-

vollmächtigten vorgewiesen werden oder durch Erklärung gegenüber der Gesellschaft an folgende 

Adresse erfolgen: 

 

OTI Greentech AG  

c/o UBJ. GmbH 

Kapstadtring 10 

22297 Hamburg 

Telefax: +49 40 6378 5423 

E-Mail: hv@ubj.de 

 

Bitte beachten Sie, dass zwar das Recht eines jeden Aktionärs besteht, mehr als eine Person zu be-

vollmächtigen, dass die Gesellschaft jedoch berechtigt ist, eine oder mehrere von diesen zurückzu-

weisen. 
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Anträge auf Ergänzung der Tagesordnung nach § 122 Abs. 2 AktG 

 

Aktionäre, deren Anteile zusammen den zwanzigsten Teil des Grundkapitals oder den anteiligen Be-

trag von EUR 500.000,00 erreichen, können gemäß § 122 Abs. 2 AktG verlangen, dass Gegenstände 

auf die Tagesordnung gesetzt und bekanntgemacht werden. Jeder Gegenstand bedarf einer Begrün-

dung oder einer Beschlussvorlage. Das Verlangen ist schriftlich an den Vorstand der Gesellschaft zu 

richten und muss der Gesellschaft spätestens bis zum Ablauf des 23. Mai 2016, 24.00 Uhr unter nach-

folgender Adresse zugegangen sein: 

 

OTI Greentech AG 

Der Vorstand 

Potsdamer Platz 1 

10785 Berlin 

 

Anträge und Wahlvorschläge von Aktionären 

 

Gegenanträge von Aktionären mit Begründung gegen einen Vorschlag von Vorstand und Aufsichtsrat 

zu einem bestimmten Tagesordnungspunkt gemäß § 126 AktG oder Wahlvorschläge von Aktionären 

zur Wahl von Abschlussprüfern oder ggfls. Aufsichtsräten gemäß § 127 AktG sind ausschließlich an 

folgende Adresse im Original, per Telefax oder per E-Mail zu übersenden: 

 

OTI Greentech AG  

c/o UBJ. GmbH 

Kapstadtring 10 

22297 Hamburg 

Telefax: +49 40 6378 5423 

E-Mail: hv@ubj.de 

 

Gegenanträge und Wahlvorschläge von Aktionären, die mindestens 14 Tage vor dem Tag der Haupt-

versammlung, also bis spätestens zum Ablauf des 02. Juni 2016 (24:00 Uhr), unter der vorstehend 

angegebenen Adresse eingehen, werden einschließlich einer etwaigen Stellungnahme der Verwal-

tung allen Aktionären im Internet unter „http://www.oti.ag“ unter der Rubrik Investor Relations un-

verzüglich zugänglich gemacht, sofern die übrigen Voraussetzungen für eine Pflicht zur Veröffentli-

chung gemäß § 126 bzw. § 127 AktG erfüllt sind, insbesondere sofern ein Nachweis der Aktionärsei-

genschaft erfolgt. Anderweitig adressierte Gegenanträge von Aktionären bleiben unberücksichtigt. 

 

Auskunftsrecht nach § 131 AktG 

 

In der Hauptversammlung kann jeder Aktionär oder Aktionärsvertreter vom Vorstand Auskunft über 

Angelegenheiten der Gesellschaft verlangen, soweit die Auskunft zur sachgemäßen Beurteilung eines 

Gegenstands der Tagesordnung erforderlich ist. Die Pflicht zur Auskunft erstreckt sich auch auf die 

rechtlichen und geschäftlichen Beziehungen der Gesellschaft zu einem verbundenen Unternehmen. 

Die Auskunftspflicht des Vorstands eines Mutterunternehmens (§ 290 Abs. 1, 2 des Handelsgesetz-

buchs) in der Hauptversammlung, der der Konzernabschluss und der Konzernlagebericht vorgelegt 
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werden, erstreckt sich auch auf die Lage des Konzerns und der in den Konzernabschluss einbezogenen 

Unternehmen. Auskunftsverlangen sind in der Hauptversammlung grundsätzlich mündlich im Rahmen 

der Aussprache zu stellen. Der Vorstand darf die Auskunft unter den in § 131 Abs. 3 AktG genannten 

Gründen verweigern.  

 

 

Gemäß § 18 Absätze 3 und 4 der Satzung werden Mitteilungen der Gesellschaft nach § 125 Abs. 1 und 

Abs. 2 AktG ausschließlich im Wege elektronischer Kommunikation übermittelt.  

 

 

Berlin, im Mai 2016 

 

Der Vorstand 


